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VERSICHERER   Europ Assistance Services GmbH  
     Adenauerring 9 

81737 München 
 
ANSPRECHPARTNER          Deutscher NAVC  Neuer Automobil- und Verkehrsclub e.V. 
                                                 --------------------------------------------------------------------- 
     Johannesbrunner Str. 6 
     84175 Gerzen 
     Tel:  08744 8678 
     Fax: 08744 9679886 
 
 
Ihr Verhalten im Schadenfall:  
 
Melden Sie immer vor Einleitung von Hilfeleistungen den Schaden unter der �AVC 

�otrufnummer 089/55987224 der Europ Assistance Services GmbH (nachfolgend EA genannt).  
 

Eine nachträgliche Kostenerstattung für jedwede Hilfsleistung ist nicht möglich! 
 

Einzige Ausnahme: Wenn durch Polizei, Autobahnmeisterei oder ähnliches, nachweislich Hilfsdienste 
beauftragt werden, worauf Sie keinen Einfluss haben. Aber auch in diesen Fällen gilt, den Schaden unter 
der NAVC Notrufnummer schnellst möglich zu melden. Auch von den �otrufsäulen an den 

Autobahnen wird Ihr Hilferuf zu EA weitergeleitet! 
 

Wenn Sie eine Rückrufnummer angeben, werden Sie sofort zurückgerufen. Alle notwendigen 
Maßnahmen werden von EA koordiniert und eingeleitet. So brauchen Sie auch nie in Vorkasse zu treten.  
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
[BEGRIFFSDEFINITION]                                                                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
"Sie"  Sie sind als NAVC Mitglied versicherte Person, 

sofern Sie Ihren Hauptwohnsitz in Deutschland 
haben  

 
* Insassen Insassen sind berechtigte und nicht entgeltlich 

transportierte Personen, die sich in einem von Ihnen 
als NAVC Mitglied geführten Fahrzeug befinden 
und in einer persönlichen Beziehung zu Ihnen stehen 
(also nicht Anhalter, Tramper oder ähnliche 
Personen, die lediglich zur vorübergehenden 
Mitreise aufgenommen werden.) 

* Fahrzeug: Krafträder (mit mehr als 50ccm Hubraum) und 
Personenkraftwagen (einschließlich Kombi-
kraftwagen und Wohnmobile bis 3,8t zul. Ges.-
Gew.), die für max. 9 Personen (einschließlich 
Fahrer) geeignet und bestimmt sind, sowie 
mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder Boots-
anhänger (jeweils ohne Gepäck), die vom NAVC 
Mitglied zum Zeitpunkt des Schadens mit einer 
gültigen Fahrerlaubnis geführt oder gestartet werden 
sollen. Ausgenommen sind nicht zugelassene 
Fahrzeuge, gewerblich genutzte Fahrzeuge sowie 
Mietwägen.    

 
* Geltungsbereich     Bundesrepublik Deutschland 
 
* Wohnsitz       Ist Ihr Hauptwohnsitz innerhalb Deutschlands 
 
* 50 km-Klausel 50 Kilometer Luftlinie von Ihrem Hauptwohnsitz in 

Deutschland entfernt.  
 
* Panne  Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden 
 
* Unfall Wenn ein Ereignis unmittelbar von außen plötzlich 

mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug einwirkt.  

 
 
 
  



 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[PANNE] und [UNFALL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PANNENHILFE     200 EUR 
 
ABSCHLEPPEN     300 EUR (unter Anrechnung der Pannenhilfe) 
wird auch für NAVC Mitglieder, deren  
Hauptwohnsitz sich in einem EU Land  
außerhalb Deutschlands befindet, erbracht.  
Allerdings wird diese Leistung nur in 
Deutschland erbracht.  
 
BERGEN      unbegrenzt 
 
ÜBERNACHTUNG     Für Sie und alle berechtigten Insassen:           
(50 km-Klausel)     maximal 4 Nächte à 80 EUR pro Person  
 
FAHRZEUGRÜCKTRANSPORT   Falls das von Ihnen geführte Fahrzeug am Schaden- 
(50km-Klausel) ort innerhalb von 10 Werktagen nicht fahrbereit 

gemacht werden kann und die Reparaturkosten den 
aktuellen Marktwert des Fahrzeuges nicht 
übersteigen: 
Rücktransport zu einer Werkstatt an Ihrem Wohnsitz  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[FAHRERAUSFALL] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ERSATZFAHRER      Können Sie infolge Todes oder einer länger als drei 

Tage andauernden Erkrankung (durch ärztliches 
Attest nachzuweisen) das versicherte Fahrzeug nicht 
zurückfahren, sorgen wir für die Verbringung des 
Fahrzeugs zu Ihrem Hauptwohnsitz und übernehmen 
die hierdurch entstehenden Kosten für den 
Ersatzfahrer (Fahrerlohn, Fahrt- und Verpflegungs-
kosten).  

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[BITTE BEACHTEN SIE] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Melden Sie Ihren Schaden immer zuerst unter der �AVC �otrufnummer 089/55987224.  
 

Eine nachträgliche Kostenerstattung ist meist nicht möglich (siehe Seite 1).  

 
 
Die Allgem. Versicherungsbedingungen der Europ Assistance Services GmbH, welche dem NAVC 
Standardschutz zugrundeliegen, stehen auf www.navc.de zu Einsicht und Download bereit bzw. können 
in der NAVC Clubverwaltung angefordert werden. 



 
 
 

 


